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{Wesentlich} in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe in Folge einer
gesundheitlichen Storung beeintrachtigte Personen

... haben ein Recht auf Hilfe ,zur Forderung ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtigten
Teilhabe, ..., die notwendig ist, ... .“ [§ 10 S.1 SGB |]

... erhalten Leistungen, ,um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fordern, Benachteiligungen zu
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken®. [§ 1 S.1 SGB IX]

{... haben Anspruch auf Leistungen, die ihnen ,eine individuelle Lebensfuhrung ... ermoglichen,
die der Wirde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte
Teilhnabe am Leben in der Gesellschaft zu fordern. Die Leistung soll sie befahigen, ihre
Lebensplanung und -fuhrung moglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu
konnen..“} [§ 90 (1), SGB IX]
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Die Trager der Eingliederungshilfe ...

... haben im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine personenzentrierte Leistung fur
Leistungsberechtigte unabhangig vom Ort der Leistungserbringung sicherzustellen
(Sicherstellungsauftrag), soweit dieser Teil nichts Abweichendes bestimmt. Sie schliel3en hierzu
Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern nach den Vorschriften des Kapitels 8 ab. Im Rahmen
der Strukturplanung sind die Erkenntnisse aus der Gesamtplanung nach Kapitel 7 zu berucksichtigen.
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Der Leistungserbringer...

... muss leistungsfahig sein, d.h. fachlich und in wirtschaftlicher Hinsicht
im Stande sein, die geforderten Leistungen zu erbringen.

Leistungsfahigkeit:

« Einhaltung von fachlichen Qualitatsstandards
» Ausreichende personelle und sachliche Ausstattung
» Insbesondere bei kleineren Diensten: personliche Seriositat und Integritat des

Verantwortlichen

... hat Anspruch auf eine Hohe der Vergutung, die es inm bei wirtschaftlicher Betriebsfuhrung
moglich macht, die geforderten Leistungen bedarfsgerecht zu erbringen. (Munder in LPK-

SGB Xl 2008, RNr. 26 zu § 75)
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Umsetzungsbegleitung
Bundesteilhabegesetz

Leistungsvereinbarung
§ 125 SGB Abs. 1 IX [

Personenkreis

-

Sachliche Ausstattung

| Inhalt der Leistung ] .

Art der Leistungen

Umfang der Leistungen

Vergutungsvereinbarung

§ 125 SGB Abs. 3 IX

‘ Leistungspauschalen ’

| Umfang der Leistung

Ziel der Leistungen

Gruppen mit vergleich-

barem Bedarf oder

Qualitat der Leistung

Qualitat der Leistungen

Stundensatze

einschlief3lich der

Wirksamkeit

Personelle Ausstattung

Qualifikation des Personals

sowie fur gemeinsame
Inanspruchnahme

Betriebsnotwendigen Anlagen

oder

Kriterien von
Wirksamkeit

Erforderliche Strukturen fir eine
gemeinsame Leistungserbringung

Andere geeignete Verfahren
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Umsetzungsbegleitung

§ 131 SGB IX

(1) Die Trager der Eingliederungshilfe schlieRen auf Landesebene mit den Vereinigungen der Leistungserbringer

o o1 B 0w

-

gemeinsam und einheitlich Rahmenvertrage zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 ab. Die
Rahmenvertrage bestimmen

die nahere Abgrenzung der den Vergutungspauschalen und -betragen nach § 125 Absatz 1 zugrunde zu
legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die Zusammensetzung der Investitionsbetrage nach § 125 Absatz 2,
den Inhalt und die Kriterien fur die Ermittlung und Zusammensetzung der Leistungspauschalen, die
Merkmale fur die Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Bedarf nach § 125 Absatz 3 Satz 3 sowie die Zahl
der zu bildenden Gruppen,

die HOhe der Leistungspauschale nach § 125 Absatz 3 Satz 1,

die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile nach § 125 Absatz 4 Satz 1,

die Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden zur Festlegung der personellen Ausstattung,
die Grundsatze und MaBstabe fur die Wirtschaftlichkeit und Qualitat einschlieBlich der Wirksamkeit der
Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur Durchfuhrung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitatsprifungen und
das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen.
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Beschreibung der Leistungen
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(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere

1. Leistungen fur Wohnraum,
2, Assistenzleistungen,
3. heilpadagogische Leistungen,

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,

5.|Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fahigkeiten,
6

7

8

9

. Leistungen zur Forderung der Verstandigung,
. Leistungen zur Mobilitat,

. Hilfsmittel,

. Besuchsbeihilfen.

(3) Die Leistungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 8 bestimmen sich nach den §§ 77 bis 84, soweit sich
aus diesem Teil nichts Abweichendes ergibt.
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Bundeslandern (Thomas Schmitt-Schéafer, transfer), DV 29.,30 August 2022

§ 78 SGB IX

(1) Zur selbstbestimmten und eigenstandigen Bewaltigung des Alltages einschliel3lich der
Tagesstrukturierung werden Leistungen fur Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere
Leistungen fur die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsfuhrung, die Gestaltung
sozialer Beziehungen, die personliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und
kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschliel3lich sportlicher Aktivitaten sowie die Sicherstellung
der Wirksamkeit der arztlichen und arztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die
Verstandigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 Uber die
konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.
Die Leistungen umfassen
1. die vollstandige und teilweise Ubernahme von Handlungen zur Alltagsbewaltigung sowie die

Begleitung der Leistungsberechtigten und
2. die Befahigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenstandigen Alltagsbewaltigung.
Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkraften als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie
umfassen insbesondere die Anleitungen und Ubungen in den Bereichen nach Absatz 1 Satz 2.
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Umsetzungsbegleitung
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§ 78 SGB IX, TEIL 1 ASSISTENZLEISTUNGEN

Ubernahme von
Handlungen

Begleitung der |b
Personen

Befahigung

N

Anleitung

Ubungen

Leistungen zur Erreichbarkeit
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§ 29 Leistungsmodule

(1) Zusétzlich zu den Basismodulen kommen folgende weitere Module in Betracht, die sich am
Tagesablauf bzw. an der Tagesstruktur orientieren

1. Tagesstruktur, . . . .

2 Haiusliches Leben 1. Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ?
3. Freigeitgestaltung, 2. Wie abgrenzen, ohne dass es zu Doppelleistungen
4. Zusatzliche spezielle Bedarfslagen, kommt?

5. Hauswirtschaft,

6. Nachtliche Versorgung. 3. Personenzentriert oder ?7??

Quelle: § 29 Abs. 1, LRV - RLP
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Zielgruppen 6 Leistungsbeschreibungen Intensitats -
_ (zielgruppenspezifisch/angebotsspezifisch) Modul 1: Tagesstruktur stufen
geistig / korperlich 4 1
_ 3 Leistungsbeschreibungen Modul 2: hausliches
seelisch (zielgruppenspezifisch) Leb 2
> epen
erworbene Hirn- Y PTTS— 3
.y eistungsbeschreibungen Modul 3:
SChad'gungen (zielgruppenspezifisch) Al 4
Pl Freizeitgestaltung
_ S
S_'nneSbe' 4 Leistungsbeschreibungen Modul 4: zusatzliche
hinderungen (zielgruppenspezifisch/angebotsspezifisch) . '
BN spezielle Bedarfslagen
Je Einzelfall
7 Modul 5 =((4 x6) + (4
PN Hauswirtschaft x 3) + (4 x 3)
X(4x4))x6
Quelle: 4 Leistungsbeschreibungen ' N3 ' =
https://padlet.com/...LIGA/wpronk (angebotgspezifisch) ? Modul 6: nachtliche Ny 3.84.
1pibqt2fic/wish/2020830034 Versorgung Variationen
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1 | Leistungsbezeichnung 5 | Art der Leistung
0) ®
Hiusliches Leben fiir erwachsene Menschen mit geistigen und Unterstutzungsangebolte im 0.g. Modulbereich kqnnen unter Beaphtung
= loder kérperlichen Beeintrichtigungen aller neun Lebensbereiche gemaf § 118 SGB IX insbesondere sein:
¢ Alltagsbewaltigung und Gestaltung des Tages
2 | Rechtsgrundlage  Individuelle Basis- und Selbstversorgung
® ¢ Gestaltung sozialer Beziehungen im direkten Lebensbereich
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX e Teilnahme am kulturellen, spirituellen/ religiosen,
staatsbirgerlichen und gesellschaftlichen Leben
¢ Hinfuhrung zur Auslbung einer angemessenen Tatigkeit / eines
- - angemessenen Berufes
(% Ziel der Leistung = o Kommunikation und Orientierung
e Emotionalen und psychischen Entwicklun
Die Leistung hat das Ziel, nach der Besonderheit des Einzelfalls, . Gesundheitsférderr)uzg und -erhaltung o
L.eistungsbereohtigte zu einer mf?gljchst selpstbestimmten .und e Weitere im Gesamtplan festgelegte Bedarfe, die unmittelbar dem
eigenverantwortlichen Lebensfuhrung in ihrem Sozialraum zu befahigen Bereich des Hauslichen Lebens zuzuordnen sind.
oder sie hierbei zu unterstutzen. Dazu gehért auch die Sensibilisierung
des Umfeldes und der Gesellschaft durch Offentlichkeitsarbeit und Entsprechend des individuellen Gesamtplans kann die Leistung
Lobbyarbeit fiir den genannten Personenkreis. insbesondere durch Beratung, Motivationsforderung, Beféhigung,
Malknahmen zur Beseitigung von Barrieren und Schaffung von
Dariiber hinaus dient die Leistung dem Erhalt von Fahigkeiten und Unterstitzungstaktoren erfolgen. Sie beinhaltet g
Fertigkeiten, sowie der Bewaltigung von behinderungsbedingten
Problemstellungen. Bei degressiven Entwicklungsverlaufen sind der
Erhalt des Status quo bzw. die Verlangsamung des Abbaus wesentliche
Ziele.
Quelle:
Die Bewdltigung von Krisensituationen und die Stabilisierung der https://padiet.com/...LIGA/wpronk
= | gesundheitlichen Situation kénnen weitere Ziele der Leistung sein. 1pibqt2fjc/wish/2020830034
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Besondere Wohnform: Welche Leistungspakete werden bendtigt?

/ D
S /
c Kombipakete: Modulleistung und Annexleistung N
(gemeinsame Inanspruchnahme/ Gruppen vergleichbaren Bedarfs + inkludierter Individualleistungen)
Allgemeine Assistenz Hausliches Leben
Freizeit Assistenz und Teilhabe bei komplexem Unterstiitzungsbedarf
0 0 ] = L) Jc =1LC

Pflegeleistungen Begleitung zum Arzt / Therapie
Alltags- & Lebensplanung (Gestaltung sozialer Beziehungen und persénliche Lebensplanung

------------------------------------------------------------------------------------ Quelle: KVJS,

[ + evtl. zusétzliche, individuelle Fachleistungen ] * Auf expliziten Wunsch der 01/2022

tiber Stundensétze Leistungsberechtigten auch )
poolbar _ 18
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§ 5 Leistungsbereiche

Das Leistungsangebot umfasst folgende Leistungsbereiche®:

- [Assistenzleistungen (§ 47 LRV)

- Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (§ 49 LRV)

- Leistungen zur Abdeckung von Wohnkosten in besonderen Wohnformen (§ 54 LRV)

- Leistungen zur Pflege (§ 82 LRV)

- Service- und Versorgungsleistungen (§ 57 LRV)

- Leistungen zur Mobilitat (§ 53 LRV)

- [Gqf. zusétzliche]Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Féhigkeiten (§
52 LRV)]

Quelle: Muster-Leistungsvereinbarung Baden-Wurttemberg
Dateiname: BaWu_MusterVereinb_Soziale Teilhabe Bes Wohnform.docx
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Leistungen zur
Erreichbarkeit
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§ 78 Abs. 6 SGB IX:

Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhangig von einer konkreten

Inanspruchnahme werden erbracht, soweit dies nach den Besonderheiten des Einzelfalles
erforderlich ist.
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Schleswig-Holstein
§ 5 LRV

g. Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhéangig
von ihrer konkreten Inanspruchnahme
Die Leistungen kénnen in z.B. Form von

o Telefonischer Rufbereitschaft,

e Tag- und/oder Nachtbereitschaft oder

e Nachtwache

ausgestaltet werden.
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Suchen (1/2)

Baden-Wu I‘ttembel’g erbracht werden kann.

(5) Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson sind insbesondere dig | Zurick  Weiter

schaft, unabhangig von einer konkreten Inanspruchnahme, soweit dies na(EEEZEIEY
sonderheiten des Einzelfalles erforderlich ist. Sie richten sich insbesondere an Leis-
tungsberechtigte zur Vermeidung einer Krisensituation oder Leistungsberechtigte, die

sich bereits in einer Krisensituation befinden. Folgende Anforderungen sind zu erfillen:

Seite 46 von 73 des Rahmenvertrag SGB X

— standige telefonische Erreichbarkeit

— bei Bedarf Vermittlung eines persénlichen Ansprechpartners zur Krisenbewalti-

gung.

© transfer. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschutzt. 23
Dieses Dokument ist Teil der Prasentation und ohne mundliche Erlauterung unvollstandig.



\
Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den @ Umsdetzun_ighsbsglemu ng
Bundesléandern (Thomas Schmitt-Schéafer, transfer), DV 29.,30 August 2022 Bundesteilhabegesetz

Rheinland-Pfalz

Suchen

Erreichbarkeit o

Weiter

Ersetzen durch

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX

Adobe Acrobat

@ Dokument wurde von Adobe Acrobat durchsucht. Keine Treffer.

ZWist

OK

-
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Quelle: § 8 Abs. 2, LRV - BW

,Die Rahmenvertragsparteien sind sich einig, dass die Grundsatze
fur die Wirtschaftlichkeit, Qualitat einschlief3lich Wirksamkeit sowie
dazugehorige Prufungsgrundsatze gemeinsam umfassend
entwickelt werden”.
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,Die Leistungen gelten als wirksam, sofern sie im Hinblick Quelle: § 9 Abs. 2,
auf die individuellen Teilhabeziele auf Basis des jeweiligen  gatz 2 LRV - RLP
Stands der wissenschaftlichen Erkenntnisse erbracht

werden”.

30 von 50 Patient*innen hatten nach
einer zahnarztlichen Behandlung nach
den Regeln der Kunst in einer
hochmodernen Praxis mit sehr gut
ausgebildeten Mitarbeitenden noch
Schmerzen.

Ist die Arbeit der Praxis wirksam ?

R
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§ 14 Angaben zur Qualitat

(4) Die Ergebnisse der Tatigkeit der Leistungserbringer wird
angebotsbezogen in einem geeigneten nach Perspektiven differenzierten
konsensualen Verfahren gemalf der Muster in Anlage 7 durch den Trager
der Eingliederungshilfe bei gleichberechtigter Berucksichtigung der
Einschatzungen der Leistungsberechtigten, der Personen ihres Vertrauens
(Angehorige und gesetzliche Betreuer), der Mitarbeitenden der
Leistungserbringer und der Leistungstrager ermittelt.

Text LRV M-V
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Assistenzleistungen
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© transfer. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschutzt.
Dieses Dokument ist Teil der Prasentation und ohne mundliche Erlauterung unvollstandig.



Umsetzungsbegleitun
Besonderheiten der Rahmen- und Musterleistungsvereinbarungen in den .g 8 &
Bundesteilhabegesetz

Bundeslandern (Thomas Schmitt-Schéfer, transfer), DV 29.,30 August 2022

Abbildung 1: Leistungen zur Teilhabe und bei Pflegebediirftigkeit gemaR § 103 Abs. 2 SGB IX
auBerhalb von Einrichtungen und Raumlichkeiten nach § 43a iVm §71(4) SGB XI

Leistungen der Leistungen der
Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe

L

Pflege
nach
SGB XIlI

...aullerhalb von Einrichtungen, Rdumlichkeiten nach ...In Einrichtungen,

§ 43aiVm §71(4) SGB XI Raumlichkeiten nach §
43a iVm §71(4) SGB Xl
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Ubersicht 1: Ermittlung des Hilfebedarfs in der Eingliederungshilfe und des Sachleistungsanspruches auf Pflegeleis-
tungen nach § 103 SGB IX

.Lel_stungen de_r Leistungen nach SGB Xl Leistungen nach SGB XI|
Eingliederungshilfe
Ermittlung des Hilfebedarfes fur
Zustandiger Zustandiger Zustandiger
. Instrument . Instrument . Instrument
Trager Trager Trager
in Einrichtungen oder Bequtachtu
Raumlichkeiten im Sinne des § Trager der BENI, TiB, Pfleqe- n Ss;instrum
43a des Elften Buches in Eingliederu | BEI-BW, kasge e%t nach §
Verbindung mit § 71 Absatz 4 ngshilfe ITP, ... 15 SGB X
des Elften Buches
aullerhalb von Einrichtungen Bequtachtu
oder Raumlichkeiten im Sinne Trager der BENI, TiB, Pfleqe- n ginstrum Traqer der
des § 43a des Elften Buches in Eingliederu BEI-BW, 9 9 ger
: : . kasse ent nach § Sozialhilfe
Verbindung mit § 71 Absatz 4 ngshilfe ITP, ... 15 SGB XI
des Elften Buches
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(5) Umfasst die Eingliederungshilfe auch Leistungen nach Absatz 3 und 4, sind die

wesentlichen Leistungsmerkmale nach § 125 Absatz 2 SGB |X auf Grundlage der
Konzeption des Leistungsangebotes zu vereinbaren. Sicherzustellen ist, dass

pflegerische Leistunaen nach anerkanntem Stand medizinisch-pfleaerischer
Erkenntnisse erbracht werden.

(7) Leistungen der Pflege und der Hilfe zur Pflege richten sich nach Art, Inhalt,
Umfang und Vergutung einschliefl’dlich Abrechnung nach den Bestimmungen des
SGB Xl und SGB XII.

Quelle: § 3 LRV - Schleswig-Holstein
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Vielen Dank fiir Ihre Mitarbeit!

© transfer. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschutzt.
Dieses Dokument ist Teil der Prasentation und ohng3mundliche Erlauterung unvollstandig.



	Überblick über die Landesrahmenverträge und Herausforderungen einer UN-BRK konformen Umsetzung
	Vorstellung
	Das Ziel
	Die Inhalte
	Einleitung
	Beschreibung der Leistungen
	Leistungen zur Erreichbarkeit
	Schleswig-Holstein
	Baden-Württemberg
	Rheinland-Pfalz

	Wirksamkeit der Leistungen
	Assistenzleistungen und Pflege




